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§ 6 St-ULV

St-ULV - Steiermarkische Umgebungslarmschutzverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.04.2022

(1) FUr Gebiete der strategischen (Teil-)Umgebungslarmkarten ist die geschatzte Anzahl der Wohnungen, der Schulen,
der Kindergarten, der Krankenanstalten und die geschatzte Anzahl der Einwohnerinnen/Einwohner anzugeben, fur die
der Lden an der Fassade in den folgenden Wertebereichen liegt:

55 dB <= lden < 60
dB

60 dB <= lden < 65
dB

65 dB <= lden < 70
dB

70 dB <= lden < 75
dB

75 dB <= Lden
(2) Fur Gebiete der strategischen (Teil-)Umgebungslarmkarten ist die geschatzte Anzahl der Wohnungen, der Schulen,

der Kindergarten, der Krankenanstalten und die geschatzte Anzahl der Einwohnerinnen/Einwohner anzugeben, fur die
der Lnight an der Fassade in folgenden Wertebereichen liegt:

50 dB <= Lnight < 55
dB

55 dB <= Lnight < 60
dB

60 dB <= Lnight < 65
dB

65 dB <= Lnight < 70
dB

70 dB <= Lnight

Sofern Auswertungen verflgbar sind, kann auch die geschatzte Zahl der Einwohnerinnen/Einwohner fiir den Bereich
45 dB <= Lnight <= 50 dB angegeben werden.

(2a) Die Zuordnung von Wohnungen, Schulen, Kindergarten oder Krankenanstalten in die jeweilige Pegelklasse fur die
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Ermittlung der Anzahl nach Abs. 1 und 2 hat nach der am stdrksten larmbelasteten Fassade zu erfolgen. Fur
Schallemissionen durch StraRenverkehr und durch Aktivitdaten auf Geldanden flir Anlagen hat die Zuordnung der
Einwohner und Einwohnerinnen entsprechend 8 4 Abs. 2 Z 5 zu erfolgen.

(3) Fur Gebiete der strategischen (Teil-)lUmgebungslarmkarten ist zusatzlich aufgeschlisselt nach Gemeinden die auf
die zweite Nachkommastelle gerundete Flache in km2 anzugeben, fur die der Lden in folgenden Wertebereichen liegt:

55 dB <= lden < 65
dB

65 dB <= lden < 75
dB

75 dB <= Lden

Zudem ist die geschatzte Anzahl der in diesen Gebieten gelegenen Wohnungen

anzugeben.

(4) Die Angaben der Anzahl der Einwohnerinnen/Einwohner, der Wohnungen, der Schulen, der Kindergarten, der
Krankenanstalten und der Flache gemal Abs. 1 bis 3 hat getrennt fUr Umgebungslarm durch Verkehr auf
HauptverkehrsstraRen sowie fir Umgebungslarm von Geldanden fir Anlagen gemdall dem Steiermarkischen IPPC-

Anlagen-Gesetz zu erfolgen. Die Angaben haben aufgeschlusselt nach Gemeinden zu erfolgen.

(5) Sofern Auswertungen verflugbar sind, kann zusatzlich angegeben werden, wie viele Personen innerhalb der oben

angefuhrten Gerauschpegelkategorien in Gebauden

1. mit besonderer  Schallddmmung
sowie

2. mit einer ruhigen Fassade

wohnen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 90/2019

In Kraft seit 16.11.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/st-ulv/paragraf/4
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=90/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 6 St-ULV
	St-ULV - Steiermärkische Umgebungslärmschutzverordnung


